
Beschlussauszug 
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Steinbergkirche vom 

29.10.2020 
 

 

TOP 12.  Städtebauförderungsprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche 
Zusammenarbeit und Netzwerke" Liegenschaft Holmlück 11-15 - Antrag auf 
eine vorgezogene Maßnahme Ordnungsmaßnahme - Grunderwerb 
Vorlage: 2020-14GV-183 

 

   

Die Gemeinde Steinbergkirche hat im Abschlussbericht des „Zukunftskonzeptes Daseinsvor-
sorge Steinbergkirche und Nahbereich“ einige Planansätze im Handlungsfeld Freizeit, Kultur und 
Sport aufgelistet. Hier sind u.a. als Schlüsselprojekte ein Bürgerzentrum – multifunktionales Akti-
vitätshaus (F1), Gemeindehaus (F5) sowie vorsorgende Informations- und Beratungsangebote 
(WP 3) genannt. Die Liegenschaft Holmlück 11-15 weist z.Zt. einen mehr oder weniger langan-
haltenden Leerstand auf. Hier ist eine Projektierung zu altengerechten Wohnformen geplant ge-
wesen, die z.Zt. nicht weiter verfolgt wird. Eine städtebaulich positive Entwicklung kann nicht ein-
geschätzt werden (Nutzungsaufnahme / Leerstandbeseitigung). Das Grundstück in zentraler 
Ortslage mit den Verbindungsrouten Altenwohnanlage Holmlück – Amtsgebäude – Versorgungs-
zentrum – Nahbereich Sportflächen und Kindertagestätte/Schule bietet im Rahmen der Städte-
bauförderung ein Entwicklungspotential, um den derzeitigen städtebaulichen Missstand (Leer-
stand) zu beseitigen. Die Schaffung von Raumangeboten für Bürgerveranstaltungen, ehrenamt-
liche Aktivitäten, Beratungsangebote sowie generationenübergreifende Treffpunkte sind im Zu-
kunftskonzept zur Umsetzung aufgeführt. Eine evtl. Detail-Konzeption muss hierbei eng mit der 
Planung der Kirchengemeinde Steinberg (Alt-Gebäude Kindergarten) abgestimmt werden, um 
Doppelstrukturen zu vermeiden. Weiter ist im Rahmen der vorbereitenden Untersuchung (VU) 
das Projekt in das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) einzubeziehen und mit 
dem Planungsbüro abzustimmen. 

 

Der Erwerb des Grundstückes mit dem Gebäudebestand kann als vorgezogene Maßnahme beim 
Städtebaureferat beantragt werden. Hierbei ist auch ein Gutachten zur Ermittlung des Verkehrs-
wertes erforderlich. Die Bearbeitungsdauer wird mit 4 Monaten eingeschätzt.     

 

Der Bürgermeister und der Ausschussvorsitzende erläutern die Beratung und Beschlussemp-
fehlung aus dem Ausschuss.   

 
 

Beschluss: 

 

Die Gemeindevertretung Steinbergkirche  

 

a)  beschließt den Erwerb des Grundstückes Holmlück 11-15 -vorausgesetzt der Förderung 
durch das Städtebauförderungsprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden - überörtli-
che Zusammenarbeit und Netzwerke" 

 



b) beauftragt den Bürgermeister  

 

1) einen Förderantrag auf eine vorgezogene Maßnahme (Ordnungsmaßnahme-
Grunderwerb) gem. Städtebauförderrichtlinie des Landes Schleswig- Holstein 
(StBauFR SH 2015) zu stellen. 

 

2) einen Antrag auf Zustimmung zum Einsatz von Städtebaufördermitteln für die Er-
richtung/Änderung einer Gemeindebedarfs- und Folgeeinrichtung (Anlage 16,  
StBauFR SH 2015) zu stellen. 

 

3) einen Gutachter zur Wertermittlung des Grundstückes Holmlück 11-15 (Gemar-
kung Steinberg, Flur 12, Flurstück 112/71, 1.611 qm) zu beauftragen. 

    

 
 

Abstimmung: 
 

Anzahl der Mitglieder 
des Gremiums 

davon anwe-
send 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

15 12 12 0 0 

 

 
 
 

 
 
Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung. 
 
Steinbergkirche, den 08.04.2024 
[Dokumentende] 


